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DAS GRUNDGESETZ: VERFASSUNGSKERN 
UND WEHRHAFTE DEMOKRATIE

Obwohl das Grundgesetz seit seiner Verkündung 1949 bereits  mehr als sechzig Mal  geändert worden  ist, ist sein Wesenskern –  
 die freiheitlich-demokratische Grundordnung  – stets unverändert erhalten geblieben. Das Grundgesetz versteht sich selbst nicht 
als ein Katalog neutraler Spielregeln für die Gesellschaft, sondern als  wertbasiertes Bekenntnis zur Menschenwürde sowie den  
 Verfassungsprinzipien Demokratie, Rechtsstaat, Bundes- und Sozialstaat . Diese freiheitlich-demokratische Grundordnung wird 
von der Verfassung notfalls mit den  Mitteln der wehrhaften Demokratie  gegen ihre Feinde verteidigt.

Art. 1  Menschenwürde
Abs. 1
Abs. 3   Grundrechtsbindung

Art. 2-19 Grundrechte
Art. 9  
Abs. 2   Vereinigungsverbot

Art. 18  Verwirkung von 
    Grundrechten

Art. 19  
Abs. 2   Wesensgehaltgarantie
Abs. 4   Einklagbarkeit von 
    Grundrechten

Art. 20  Verfassungsprinzipien
Abs. 4   Widerstandsrecht

Art. 21  
Abs. 2   Parteiverbot

Art. 79  
Abs. 2   Grundgesetzänderung
     durch Bundesrat und 
    Bundestag

Abs. 3  Ewigkeitsklausel

Vereinigungen 
zur Bekämpfung 

der Wert-
ordnung des GG 
können verboten 

werden.

Wer sich durch 
geltendes Recht in 

den eigenen Grund-
rechten verletzt 

sieht, kann diese vor 
Gericht einklagen.

Bei drohender 
Abschaffung der 

Wertordnung 
des GG ist 
Widerstand  

notfalls legal.

Parteien, die die 
Wertordnung 

des GG  
bekämpfen, 

können verboten 
werden.

Wer  
Grundrechte 
missbraucht,  
um gegen die 
Wertordnung 

des GG zu 
kämpfen, kann 
diese Rechte 
verwirken.

Das Grundrecht 
auf Freiheit des 

Einen endet 
dort, wo die 

Freiheit des An-
deren beginnt: 
Diese Grenze 

zu bestimmen, 
ist Aufgabe des 
Gesetzgebers, 

der dabei 
Grundrechte 
zwangsläufig 
einschränkt, 
ohne sie in 

ihrem Wesens-
kern zu ver-

letzen. 

Bundestag und 
Bundesrat  

können  
gemeinsam  
mit jeweils  
Zweidrittel -

mehrheit das GG 
ändern, um eine 

fortlaufende 
Anpassung des 
Textes an neue 
gesellschaft  li-
che Realitäten 

zu ermöglichen. 

‚Ewiges‘ Verbot der Änderung 
des GG, wenn die Gliederung 

des Bundes in Länder, die 
grundsätzliche Mitwirkung der 
Länder bei der Gesetzgebung, 
die Verfassungsprinzipien in 
Art. 20 oder der Schutz der 

Menschenwürde berührt sind.

Eine Änderung 
von Art. 20 ist 
nicht möglich: 
Die Bundes-

republik besteht 
aus Bundes-

ländern, ist eine 
Demokratie und 
ein Sozialstaat, 

der sich an  
geltendes Recht 

hält. Gesetze dürfen 
Grundrechte 

nicht verletzen.

Eine Änderung von 
Art. 1 Abs. 1 ist 
nicht möglich. 


